
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/4/8 11Os206/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1986

Norm

StGB §232 Abs2

Rechtssatz

In Verkehr gebracht wird Falschgeld dadurch, daß es unmittelbar oder mittelbar erstmals als Geld in Umlauf gesetzt

wird. Dazu genügt auch die Übergabe an eine Bank.
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